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Partizipation von Frauen in der Verkündigung durch die 
Taufbeauftragung fördern 

 
Einzelne Diözesanbischöfe haben begonnen, Lai*innen mit der Taufspendung zu be-
auftragen, andere möchten erst einen Gesamtkonsens der Deutschen Bischofskonfe-
renz abwarten, wieder andere sehen noch keinen Bedarf. Als Frauenverband haben 
wir uns während des Synodalen Wegs sowohl für den Predigtdienst als auch für die 
Taufbeauftragung ausgesprochen und bekräftigen nun diese Richtung. 
 
Beteiligung von Frauen in der Verkündigung in Wort und Sakrament 
Die Beschlüsse des Synodalen Wegs, insbesondere der Handlungstext „Verkündi-
gung des Evangeliums durch Lai*innen in Wort und Sakrament“ zeigen die großen 
Fragen und Veränderungslinien, die in der katholischen Kirche anstehen. Eine syno-
dale Kirche setzt sich für eine geschlechtergerechte und partizipatorische Kirche ein, 
in der allen Menschen Verantwortung für ihre Gestaltung zukommt. Frauen sind da-
her selbstverständlicher Teil der verkündigenden Kirche. 
 
Wir fordern die stärkere Teilhabe von Frauen bei der Leitung der Pfarreien sowie in 
der Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sakrament. Hierzu gehört auch die 
Taufbeauftragung von Lai*innen. Die deutschen Bischöfe sollen alle kirchenrechtlich 
gegebenen Möglichkeiten ausschöpfen (CIC can 230 § 3 /can. 517 § 2 und can. 516) 
und unter anderem die außerordentliche Taufspendung in allen Bistümern ermögli-
chen. 
 
Die Taufe als Zeichen der Aufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen soll mindes-
tens denjenigen ermöglicht werden, welche in die Aufgaben der Gemeindeleitungen 
in der Kirche eingebunden sind. Bereits heute haben einige Diözesen Lai*innen mit 
der Gemeindeleitung beauftragt, in anderen Diözesen gehören sie Pastoralen Lei-
tungsteams an. Diese Realität muss sich auch in der Taufpraxis widerspiegeln. 
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